
 

VERÄNDERUNGSANZEIGE 

 

 

     
 
Grundsätzlich sollten beide Sorgeberechtigte unterschreiben. Liegt die Unterschrift nur eines Elternteils vor, so versichert die/ der Unterzeichnende, 
dass sie/ er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt oder sie/ er das alleinige Sorgerecht für das Kind hat.  
 
Die Daten werden im Zusammenhang mit dem gesetzlich geregelten Schulbesuch Ihres Kindes erhoben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im 
rechtlich vorgesehenen Rahmen. Die Daten werden entsprechend der geltenden Vorschriften nach Beendigung des Schulverhältnisses gelöscht.  

Bei Ihnen oder Ihrem Kind hat sich eine Veränderung ergeben?!  

Bitte tragen Sie im Folgenden die Veränderungen ein, damit wir die Angaben Ihres Kindes in der Schülerakte 

aktualisieren können. Geben Sie das ausgefüllte Formular wieder in der Schule ab.  

 
Allgemeine Angaben zum Kind  
 

Familienname: 
 
 

Vorname: 

Geburtsdatum: 
 
 

Geburtsort: 

wohnhaft in Straße/ Hausnummer: 
 
 

wohnhaft in Ort: 

Staatsangehörigkeit:  
 
 

Konfession (freiwillig) : 

Krankenkasse: (freiwillig) 
 
 

versichert bei: (freiwillig) 

 

Angaben zu gesetzlichen Vertretern 
 

Familienname, Vorname der Mutter: 
 
 

Familienname, Vorname des Vaters 

Kindschaftsverhältnis: 
 
 

Kindschaftsverhältnis:  

Anschrift falls abweichend vom Kind: 
 
 

Anschrift, falls abweichend vom Kind 

Telefon: 
 
 

Telefon: 

Mailadresse: (freiwillig, zur Kontaktaufnahme und dem 
Informationsaustausch per Mail empfohlen) 
 
 

Mailadresse: (freiwillig, zur Kontaktaufnahme und dem 
Informationsaustausch per Mail empfohlen) 
 

 

Sorgerechtserklärung 

 

☐ Es besteht gemeinsames Sorgerecht 

 

☐ Das alleinige Sorgerecht liegt bei:       

 
Bei Änderungen im Sorgerecht füllen Sie bitte ein gesondertes Formular aus. Dieses erhalten Sie  
im Sekretariat.  
 

 



 

VERÄNDERUNGSANZEIGE 

 

 

     
 
Grundsätzlich sollten beide Sorgeberechtigte unterschreiben. Liegt die Unterschrift nur eines Elternteils vor, so versichert die/ der Unterzeichnende, 
dass sie/ er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt oder sie/ er das alleinige Sorgerecht für das Kind hat.  
 
Die Daten werden im Zusammenhang mit dem gesetzlich geregelten Schulbesuch Ihres Kindes erhoben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im 
rechtlich vorgesehenen Rahmen. Die Daten werden entsprechend der geltenden Vorschriften nach Beendigung des Schulverhältnisses gelöscht.  

Abholberechtigung und telefonische Erreichbarkeit 

Sind/ Ist die/ der Erziehungsberechtigte/n im Notfall nicht erreichbar, kontaktieren wir die von Ihnen 

angegebenen Personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ort, Datum          Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name, Vorname Telefonkontakt Abholberechtigung 
ja/ nein 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  


